
VSS-Mitteilung Nr. 6/2020 vom 9. Juni 2020 
 
An die Präsidenten 
der VSS Mitgliedsvereine! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem vorliegenden Schreiben informiert der VSS zu relevanten Themen und erinnert an die 
wichtigsten Termine. 
 
Der VSS informiert: 
 
50. VSS-Mitgliederversammlung 
Aufgrund der aktuellen Situation hat die Verbandsleitung beschlossen, die VSS-
Mitgliederversammlung in digitaler Form abzuhalten. Der Termin ist am 25. Juni 2020 um 19.00 
Uhr. Von den Vereinen werden Delegierte der jeweiligen Bezirke bei der Sitzung anwesend sein. 
Jeder Verein hat die Möglichkeit vorab in die Jahresabschlussrechnung 2019 des VSS Einsicht zu 
nehmen. 
 
Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt - Terminaufschub 
Das ehemalige Amt für Kabinettsangelegenheiten wurde im Rahmen einer Reorganisation in Amt 
für Außenbeziehungen und Ehrenamt umbenannt. Der Abgabetermin für die 
Jahresabschlussrechnung und des Tätigkeitsberichtes für die im Landesverzeichnis der 
Ehrenamtlich tätigen Organisationen und der Juristischen Personen des Privatrechtes 
eingetragenen Vereinigungen wurde bis auf weiteres ausgesetzt. Sobald der neue Termin feststeht, 
werden wir die Vereine darüber informieren. 
 
Dienst für Sportmedizin – sportmedizinische Untersuchungen  
Der Dienst für Sportmedizin hat seine Tätigkeit in Bozen, Brixen und Bruneck wieder 
aufgenommen. Für den Raum Meran werden voraussichtlich ab 15. Juni in Naturns 
sportmedizinische Untersuchungen durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden 
Link: https://www.vss.bz.it/service/news/newsdetail/sportmedizinische-untersuchungen-wieder-
moeglich 
 
5-Promille für den VSS 
Mehr als 16.500 Kinder und Jugendliche nehmen an den Sportveranstaltungen des Verbandes der 
Sportvereine Südtirols (VSS) teil. Damit setzt die teilnehmerstärkste Interessenvertretung ein 
starkes Zeichen für den Breiten- und Jugendsport in Südtirol. 
Helfen auch Sie, Südtirols Jugend für Sport und Bewegung zu begeistern. Bestimmen Sie 5-Promille 
Ihrer Einkommenssteuer für den Verband der Sportvereine Südtirols. Es reicht die Angabe der 
Steuernummer des VSS (80022790218) und Ihre Unterschrift auf dem eigens vorgesehenen Feld 
für Volontariatsvereine. 
 
Neue Funktionäre im Sportverein? 
Die VSS-Geschäftsstelle ist darum bemüht, die Funktionäre der Mitgliedsvereine mit aktuellen und 
wichtigen Informationen zu versorgen. Damit diese Informationen auch bei den richtigen Personen 
ankommen, ist es wichtig die Mitglieder-Datenbank so aktuell wie möglich zu halten. Sollte sich 
also in Ihrem Verein der Präsident oder Sektionsleiter geändert haben, bitten wir Sie uns dies 
mitzuteilen. Bitte verwenden Sie dafür die eigens vorgesehenen Vordrucke auf der VSS-
Internetseite. 
 
Termine und Fristen im Monat Juni: 
 
15. Juni 2020: Registro IVA Minori 
Alle Amateursportvereine, die das pauschale Steuergesetz Nr. 398/91 anwenden, müssen innerhalb 
jeden 15. des Monats die gewerblichen Einnahmen des Vormonats im dafür vorgesehen 
Einnahmeregister laut DM 11/2/97 eintragen. 
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16. Juni 2020: Einzahlungen Lohnsteuer und Sozialabgaben 
Die im Monat Mai 2020 von den Steuersubstituten (z.B. Sportvereine) einbehaltene 
Einkommenssteuer (IRPEF), wie auch die Abzugssteuer bzw. Vorsteuer, muss mit elektronischem 
Überweisungsauftrag F24 eingezahlt werden. Der Steuereinbehalt betrifft die im Mai bezahlten 
Löhne und Gehälter, die Entgelte der Freiberufler und gelegentlich freie Mitarbeiter sowie die 
steuerbegünstigten Entgelte über 10.000,00 €. Zusätzlich müssen Sportvereine für die Beschäftigten 
und freien Mitarbeiter die INPS-Beiträge für den Monat Mai elektronisch überweisen. 
 
30. Juni 2020: Saldo- und Akontozahlung IRES, IRAP  
Vereine die im Jahr 2019 gewerbliche Einnahmen erzielten und somit zur Abfassung der 
Steuererklärung 2020 - Mod. REDDITI ENC verpflichtet sind, müssen innerhalb 30. Juni 2020 die 
geschuldete Saldo- und Akontozahlung IRES, IRAP überweisen. Alle Sportvereine, die über den 
VSS die Steuererklärung abwickeln, bekommen die entsprechenden F24-Vordrucke für die Saldo- 
und Akontozahlung via E-Mail vorher zugeschickt. Für Steuereinzahlungen, welche 30 Tage nach 
dem festgesetzten Termin eingezahlt werden, wird ein Zinszuschlag von 0,4% berechnet. Dieser 
Termin fällt heuer auf dem 31. Juli 2020. 
 
30. Juni 2020: 5-Promille - Ersatzerklärung des Notarietätsaktes 
Jene Amateursportvereine, die sich für die Zuweisung der 5-Promille heuer zum ersten Mal haben 
eintragen lassen, müssen innerhalb 30. Juni 2020, dem CONI Landeskomitee Bozen (Mazzini 
Platz, 49) eine Ersatzerklärung des Notarietätsaktes im Sinne des D.P.R. vom 28.12.2000, Nr. 445 
mittels Einschreiben mit Rückantwort zusenden. In diesem Schreiben wird erklärt, dass die 
vorgesehenen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Zuwendung der 5-Promille 
vorhanden sind. 
Achtung: Amateursportvereine die im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen 
eingetragen sind und den 5-Promille-Antrag als Volontariatsorganisation im heurigem Jahr 
eingereicht haben, müssen die Ersatzerklärung des Notarietätsaktes mittels Einschreiben und 
Rückantwort oder via PEC (dp.bolzano.gtpec@pce.agenziaentrate.it) mit Betreff „dichiarazione 
sostitutiva 5 per mille 2019“ an die Agentur der Einnahmen, Landesdirektion von Bozen, 
schicken. Der Erklärung muss in beiden Fällen zwingend eine Kopie der gültigen Identitätskarte 
des Präsidenten beigelegt werden. 
Vereine, die sich bereits in den Vorjahren in die Listen eingetragen haben, müssen die 
Notariatsersatzerklärung nur dann innerhalb 30. Juni verschicken, sofern sich der rechtliche 
Vertreter im Vergleich zum Vorjahr geändert hat oder falls die Voraussetzungen für die Eintragung 
nicht mehr gegeben sind.  
 
30. Juni 2020: Veröffentlichung von Beiträgen der öffentlichen Verwaltung 
Mit dem Wettbewerbsgesetz Nr. 124/2017 wurde die Veröffentlichungspflicht von Beiträgen der 
öffentlichen Verwaltung eingeführt. Vereine müssen alle erhaltenen Beiträge und Förderungen 
sofern sie die Gesamtsumme von 10.000,00 Euro überschreiten auf der jeweiligen Webseite oder 
einem anderen Portal wie z. B. Facebook, bis spätestens 30. Juni 2020 veröffentlichen. Für die 
Unterlassung der Veröffentlichungen sind Verwaltungsstrafen von 1 Prozent vorgesehen, der 
Mindestbetrag beträgt allerdings Euro 2.000,00. 
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